
 

 

 

Parlamentarischer Vorstoss wird durch System eingesetzt 

 
Geschäftstyp: Interpellation 

Titel: Steuerausfälle: Nicht mit uns! Auswirkungen für Kanton und Gemein-
den durch die Senkung der Unternehmenssteuern mit der Steuervor-
lage 17 

Urheber/in: Ernst Schürch 

Zuständig: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Mitunterzeichnet von: Wird durch LKA ergänzt 

Eingereicht am: 24. Februar 2022  

Dringlichkeit: Wählen Sie ein Element aus. 

 

 

Am 24. November 2019 haben die Baselbieter Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Steuervor-
lage 17 mit gut 63% zugestimmt. Dadurch wurde neben weiteren Massnahmen der Kapitalsteuer-
satz gesenkt respektive wird der Gewinnsteuersatz für Unternehmen bis 2025 schrittweise massiv 
reduziert. 
 
Die Senkung der Unternehmenssteurern wird vor allem in den Jahren 2023 und 2025 zu grossen 
Steuerausfällen bei Kanton und Gemeinden führen. Die Ausgaben- und Finanzpläne einzelner Ge-
meinden, welche die Ausfälle berücksichtigen, sind für die erwähnten Jahre tiefrot. Dadurch sind 
grosse und dringend notwendige Investitionen stark gefährdet oder unmöglich. 
 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie gross sind die Steuerausfälle, welche durch die Senkung der Unternehmens-
steuern verursacht werden, im Aufgaben- und Finanzplan des Kantons in den Jahren 
2022 bis 2025? 

2. Wie gross sind die Steuerausfälle, welche durch die Senkung der Unternehmens-
steuern verursacht werden, in den Aufgaben- und Finanzplänen der einzelnen Ge-
meinden in den Jahren 2022 bis 2025? 

3. Welche Investitionen im Kanton können durch Steuerausfälle, welche durch die Sen-
kung der Unternehmenssteuern verursacht werden, in den nächsten fünf Jahren 
nicht getätigt werden? 

4. Welche Investitionen in den einzelnen Gemeinden können durch Steuerausfälle, wel-
che durch die Senkung der Unternehmenssteuern verursacht werden, in den nächs-
ten fünf Jahren nicht getätigt werden? 

5. Wie viele mittlere und grosse Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren ihren 
Sitz in den Kanton Basel-Landschaft verlegt respektive wurden neu mit Sitz in BL ge-
gründet? Entspricht dies einer Zuwanderung beziehungsweise Neugründungen 
wie in früheren Jahren? 
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6. Mit wie vielen mittleren und grossen Unternehmen rechnet der Kanton in den nächs-
ten fünf bis zehn Jahren, welche ihren Sitz in den Kanton Basel-Landschaft verlegen 
respektive neu mit Sitz in BL neu gegründet werden? 

7. Welches waren respektive sind die Beweggründe der mittleren und grossen Unter-
nehmen, die ihren Sitz in den Kanton Basel-Landschaft verlegen?

 

Liestal, 24. Februar 2022 

Unterschrift:    

 

Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 
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